
FÜR ALLE, DIE SICH NOCH EIGENE GEDANKEN MACHEN. 

In ihrer ersten gemeinsamen Erklä-
rung zum Iran-Krieg verurteilten die 
drei großen Europäer Merz, Macron 
und Starmer die Angriffe „auf das 
Schärfste“. Gemeint waren damit je-
doch nicht die Angriffe Israels und der 
USA, sondern die „iranischen Angriffe“. 
Bitte was? Das hatten wir doch anders 
in Erinnerung. Als es beispielsweise 

um die Taurus-Lieferungen ging, sagte 
Merz noch [1], dass die Ukraine, als an-
gegriffener Staat, das Recht hätte, die 
gelieferten Raketen „auch jenseits der 
eigenen Landesgrenzen gegen militäri-
sche Ziele“ einzusetzen. Im Wahlkampf 
sagte er zudem [2], „wir müssen alles 
tun, um der Ukraine zu ermöglichen, 
ihr Recht auf Selbstverteidigung unein-

geschränkt auszuüben“. Ähnlich groß-
zügig war Merz übrigens, als es um is-
raelische Militärschläge ging [3]. Laut 
Merz endet „das Selbstverteidigungs-
recht Israels nicht an seinen Staats-
grenzen. Wenn die Bedrohung von 
außerhalb kommt, [habe] Israel das 
Recht, sich gegen diese Bedrohung zur 
Wehr zu setzen.“

Völkerrecht, Angriffskrieg  
und das Recht auf Verteidigung – 
wir müssen umlernen!
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Vier Jahre nach Beginn der russischen Invasion der Ukraine haben wir doch eigentlich die korrekten 
politisch-medialen Sprachregelungen verstanden. Kaum eine Nachrichtensendung, kaum eine 
politische Rede kam ohne sie aus. Wer ein anderes Land „völkerrechtswidrig“ und „brutal“ angreift, 
ist ein Bösewicht und wird sanktioniert. Das angegriffene Land hat hingegen „jedes Recht auf 
Verteidigung“ und muss dabei selbstverständlich auch unterstützt werden. Unsere Solidarität 
gehört dem Angegriffenen, aber nicht dem Angreifer. So weit, so gut. Nach Beginn des völkerrechts-
widrigen, brutalen Angriffskriegs der USA und Israels gegen Iran können wir diese Sprachregelung 
nun wohl auf dem Müllhaufen der politischen Plattitüden entsorgen.  
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nem iranischen Angriff zuvorgekom-
men zu sein. Das ist freilich absurd und 
kein ernsthafter Beobachter teilt diese 
Sichtweise. Doch so absurd die Aus-
sage ist – Merz, Macron und Starmer 
teilen sie. Würde man die russische In-
vasion der Ukraine mit der Präventiv-
kriegsthese begründen, würde man in 
seinem Wikipedia-Eintrag wohl die At-
tribute „Verschwörungsideologe“ und 
„Schwurbler“ bekommen. Darf man 
Friedrich Merz jetzt öffentlich und un-
gestraft derart titulieren?

Aber ja. Das Völkerrecht. Die letzten vier 
Jahre galt es als unsere Bibel und nun 
spielt es keine Rolle mehr. Schon wäh-
rend des Gazakriegs hatte man das Völ-
kerrecht ja lieber suspendiert. Überra-
schend ist das nicht. Der Verweis auf 
das Völkerrecht ist nun einmal takti-
scher Natur. Wenn es einem – wie im 
Falle Ukrainekrieg – mal zufällig in die 
Karten spielt, tut man gerne so, als sei 
das Völkerrecht der Kategorische Im-
perativ staatlichen Handelns, der auch 
für uns oberster Leitfaden ist. Wenn 
wir oder unsere Verbündeten hingegen 
das Völkerrecht brechen, sollte man das 
ganze Gerede aber bitte nicht so genau 
nehmen. Das ist heute so, das war aber 
auch schon immer so. Oder hat es den 
politisch-medialen Komplex Deutsch-
lands großartig gestört, dass die Kriege 
gegen Irak, Afghanistan, Libyen und na-
türlich auch gegen die Bundesrepub-
lik Jugoslawien selbstverständlich auch 
brutale völkerrechtswidrige Angriffs-
kriege waren? Quod licet iovi, non li-

cet bovi. Kehren wir also nun zurück 
zur Normalität und zum Faustrecht [5]. 
Aber bitte, bitte, liebe Politiker und Jour-
nalisten – erzählt uns nie wieder etwas 
über das Völkerrecht.
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Ist es nicht seltsam, dass er der Ukra-
ine und Israel das Recht auf Selbstver-
teidigung zugesteht und dieses Recht 
sogar durch deutsche Waffenlieferun-
gen aktiv unterstützt, dem Iran das 
Recht auf Selbstverteidigung aber ab-
erkennt? Nun wurde ja in den letzten 
Jahren viel über das Völkerrecht do-
ziert. Sagt das Völkerrecht denn nicht, 
dass ein angegriffener Staat das Recht 
auf Selbstverteidigung habe? Gilt die-
ses Völkerrecht für den Iran nicht? Wir 
wollen ja gar nicht so weit gehen, die 
Bundesregierung nun aufzufordern, 
den Iran aktiv zu unterstützen. Denn 
gemäß der Ukraine-Rhetorik müssten 
sie das ja, hieß es doch immer, man 
habe die moralische Pflicht, dem An-
gegriffenen zu helfen.

Völkerrechtlich bedenklich, wenn auch 
nicht überraschend, ist freilich auch 
die ausbleibende Kritik gegen den 
glasklaren Völkerrechtsbruch durch 
Israel und die USA. Im Falle des Uk-
rainekriegs begründete Merz [4] die 
Sanktionen gegen Russland explizit da-
mit, dass Russland „mit seinem Angriff 
auf die Ukraine“ das Völkerrecht gebro-
chen habe. Müsste er dann nicht jetzt 
ein Sanktionspaket gegen Israel und 
die USA schnüren? Haben Israel und 
die USA etwa das ach so heilige Völker-
recht nicht auch gebrochen?

Israel und die USA „rechtfertigen“ ih-
ren Angriffskrieg übrigens mit der Prä-
ventivkriegsthese. Sie behaupten also 
ernsthaft, mit ihren Angriffen nur ei-
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BESUCHEN SIE UNS!
Dieser Beitrag ist auch 
als Audio-Podcast ver-
fügbar, über QR-Code 
oder:  

www.nachdenkseiten.de/?p=147029
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